
Professor Fuhrmann,sind
aus der jüngst überarbeiteten
Hygiene-Empfehlung des RKI
neue Gefahrenpunkte bezüg-
lich der Haftpflicht abzulei-

ten und wie kann man die
Probleme lösen?
Die Haftpflichtversicherer
prüfen derzeit, inwieweit die
neuen Vorschläge des Robert
Koch-Instituts für die Versi-

cherung zahnärztlicher Haft-
pflichtrisiken relevant ist. Es
handelt sich zwar nicht um
eine gesetzliche Vorgabe,
dennoch könnten bei Miss-
achtung daraus ggf. Haf-

tungsansprüche begründet
werden.

Welche Haftpflicht-Be-
deutung kommt der Be-
handlung ohne Handschuhe,

Schutzbrille und Mund-Na-
senschutz bei Turbinen- und
Mikromotorbehandlung
(Einschleifen, Airrotor-Strip-
ping etc.) mit Aerosolbildung

zu, wenn Mit-
arbeiter erkran-
ken und Regress-
forderungen der
B e r u f s g e n o s -
senschaften ge-
stellt werden?
Wie kann man
dem vorbeugen?
Die beste Vorbeu-
gung ist die Ein-
haltung der RKI-
Hygiene-Emp-
fehlung. Sollten
diese Anregun-
gen bei einer juris-
tischen Überprü-
fung im Klagefall
als  verbindlich
bzw.als Mindest-
voraussetzung
angesehen wer-
den, bedeutet die
N i c h t e i n h a l -
tung dieser Stan-
dards zumindest 
eine Fahrlässig-
keit. Eine Arzt-

haftung kann bei einer  Nicht-
einhaltung oder einem Ver-
stoß gegen die gebotenen
Hygienevorschriften in der
Zahnarztpraxis  bestehen.
Im Unterschied zur RKI-

E m p f e h l u n g  
sind die Techni-
schen Regeln für 
Biologische Ar-
beitsstoffe (TRBA 
250) rechtlich 
bindend. Gleiches
gilt für die Vor-
schriften der Be-
r u f g e n o s s e n -
schaft (BGV-Un-
fallverhütung).
Ein Verstoß ist
damit in jedem
Fall grob fahrläs-
sig, damit ggf. im
Einzelfall sogar
strafrechtlich re-
levant.

Welche Haft-
pflicht-Bedeu-
tung kommt vor-
zuschreibenden

Maßnahmen der Allergiepro-
phylaxe für Mitarbeiter und
Patienten und deren Doku-
mentation zu,wenn Mitarbei-
ter erkranken und Berufsge-
nossenschaften Regressan-
forderungen stellen? Wie
kann man hier dem Problem
zuvorkommen?
Vorzuschreibende Maßnah-
men zur Allergieprophylaxe
für Mitarbeiter und Patienten
sind mir nicht bekannt. Da
das Risiko und die Ausbil-
dung einer Berufsallergie
oder einer Medikamenten-
bzw. Werkstoffallergie (z.B.
Amalgam) bei jedem Men-
schen unterschiedlich groß
ist,sind mir Regressforderun-
gen von Berufsgenossen-
schaften gegen Zahnärzte
nicht bekannt.Bei einer nach-
gewiesenen und bekannten
Allergie Patienten mit dem
bekannten Allergen in Kon-

takt zu bringen,kann gegebe-
nenfalls ein Behandlungsfeh-
ler sein. In der Kieferorthopä-
die besteht – so die Stellung-
nahme der DGKFO vom
2.12.2005 – durch das seltene
Vorkommen und die teilweise
geringe Symptomatik im
Mund  kein Anlass zur Sorge.
Durch den leichten Material-
austausch im Mund im Rah-
men einer kieferorthopädi-
schen Behandlung ist die Ver-
meidung von Allergien un-
problematisch. Beim Um-
gang mit potenziell allerge-
nen zahnärztlichen Materi-

alien und Wirkstoffen sind die
Arbeitschutzvorschriften

einschließlich Risikoaufklä-
rung sorgfältig einzuhalten

und zu dokumentieren (Her-
stellerhinweise beachten).
Andernfalls kann der Re-
gressfall eintreten.

Welche Haftpflicht-Be-
deutung bekommen Behand-
lungen in Straßenkleidung
(z.B. außerhalb bei Termin-
druck, Notfallhilfen außer-
halb der Sprechstunde, am
Wochenende ohne Dienst
etc.), wenn sich kieferortho-
pädische Teile gelockert oder
Verletzungen verursacht ha-

Hygiene und Haftpflichtversicherung in der KFO-Praxis
Für den dritten Teil der Serie zu den Hygiene-Empfehlungen des Robert Koch-Instituts befragte KN Prof. Dr. Dr. Robert A.W. Fuhrmann, Direktor der
Poliklinik für KFO an der Universität Halle-Wittenberg, über mögliche Auswirkungen der Empfehlungen auf die Haftpflichtversicherung der Praxen.
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ben und stechen? Können
hier von Versicherungen Re-
gressansprüche geltend ge-
macht werden?
Eine Behandlung in
Straßenkleidung
verstößt gegen die
Hygiene-Empfeh-
lungen.
Unabhängig von
den jeweiligen zahn-
ärztlichen Behand-
lungsmaßnahmen
ist bei Patienten 
mit offenen Wun-
den die gebotene
Hygiene zu beach-
ten. Mit einem Ver-
stoß gegen die Hy-
giene verletzt man 
die gebotene Sorg-
faltspflicht bei der
Wundversorgung.
Wird eine mögliche Infek-
tionsquelle z.B. für Hepatitis
B- und C-Viren im Rahmen
dieser kieferorthopädischen
Wundversorgung  nachgewie-
sen,führt dies zur Haftung des
Praxisinhabers.

Welche Bedeutung für die
Haftpflicht bekommt ein
schnelles Verlassen der Pra-
xis durch die Mitarbeiter in
Hygienekleidung (schneller
Frühstücks- oder Mittagsein-
kauf) und eine direkt fol-
gende Weiterbehandlung?
Kann das Kunstfehler-Pro-
zesse mit erheblichen Re-
gressforderungen auslösen?
Ein solches Hygieneverhalten
ist nicht statthaft. Es kann ein
solches Fehlverhalten durch-

aus zu einer Verurteilung des
Praxisinhabers führen.

Welche Haftpflicht-Be-
deutung hat die Verletzung

von Infektionsschutz-Maß-
nahmen, wenn Vorsorgeun-
tersuchungen (G 42,Hepatitis
B, C) nicht durchgeführt und
Impfungen (Hepatitis B,Teta-
nus, Diphtherie und in KFO-
Kinderpraxen auch Pertussis,
Masern, Mumps, Röteln,Vari-
zella/Zoster) nicht angeboten
werden und Mitarbeiter er-
kranken? Fallen dann alle
Krankheitskosten der Praxis
zu, weil man den Versiche-
rungsschutz verloren hat?
Den Versicherungsschutz ver-
liert man in der Regel entwe-
der durch Kündigung der Ver-
sicherung oder durch eine
grob fahrlässige Handlung.
Wenn die Mitarbeiter nach-
weislich nicht aufgeklärt wur-
den,ist das grob fahrlässig.Da

eine grobe Fahrlässigkeit sehr
schwer nachweisbar ist, ver-
liert der Praxisinhaber den
Versicherungsschutz wahr-
scheinlich jedoch nicht.

Gilt die Angebotspflicht
der Impfvorsorge auch bei
Influenza als allgemeine
Arbeitsschutz-Vorsorge? Wie
muss sie dokumentiert wer-
den?
Eine Impfvorsorge für In-
fluenza findet sich nicht
wörtlich im Text der RKI-
Empfehlung. Dennoch kann
es bei einer möglichen Pande-
mie von Vogelgrippe in Eu-
ropa zu einer allgemeinen
Impfvorsorge von medizini-
schem Personal als Arbeits-
schutzvorsorge kommen.
Hierzu sollte man einen Fach-
mann in medizinischer Hy-
giene und Katastrophenmedi-
zin vom RKI oder vom Bun-
desgesundheitsamt näher be-
fragen. In den Empfehlungen

der ständigen Impfkommis-
sion (STIKO) wird die Imp-
fung  in medizinischen Ein-
richtungen klar empfohlen
und hat denselben Empfeh-
lungscharakter wie die HBV-
Impfung.

Welche Haftpflicht-Prob-
leme kann es auslösen, wenn
akut erkrankte Mitarbeiter,
die mit banalen Infektionen
und Einhalten von geeigne-
ten Schutzmaßnahmen ar-
beitsfähig sind, trotzdem von
Patienten als Ursache von de-
ren Erkrankung angegeben
werden? Wie kann man sich
dagegen schützen?
Gegen die Klagen der Patien-
ten kann eine Praxis sich
generell nur mit einem erfah-
renen Team aus einer part-
nerschaftlichen Haftpflicht-
versicherung und einem 
Fachanwalt für Medizinrecht
schützen. Banale Infektionen
können überwiegend auf Pa-
tienten mit erheblich ge-
schwächtem Immunsystem
übertragen werden. Da im-
munsuppresive behandelte
Patienten z.B. mit einer Kno-
chenmarktransplantation
sich eher selten in eine KFO-
Praxis vorstellen dürften, ist
die theoretische Wahrschein-
lichkeit einer solchen Kompli-
kation als gering einzustufen.
Juristisch gesehen kann 
man alles und jedes einkla-
gen. In den USA ist dies be-
reits der Alltag. Bleibt zu hof-
fen, dass diese Form der juris-
tischen Auseinandersetzung
zwischen Ärzten und Patien-
ten nicht nach Europa über-

schwappt. Auch wenn geeig-
nete Schutzmaßnahmen ein-
gehalten werden,kann der Pa-

tient erkranken.Die Klage hat
jedoch zurzeit keine große
Aussicht auf Erfolg.
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• 1988–1990 Kieferorthopädische
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• ab 1991 Assistent an Klinik für KFO
RWTH Aachen

• 1.02.1993 FZA für Kieferorthopä-
die, Ernennung zum Oberarzt

• 6.08.1994 Einsetzung in C1-Assis-
tentenstelle

• 13.07.1995 Habilitation
• 1995 Arnold-Biber-Preis der DGKFO
• 1997 Tagungsbestpreis der Stras-

bourg Osteosynthesis Group
• 6.08.1998 Einsetzung in C2-Ober-

assistentenstelle
• 1999 Hauptredner der EOS
• 1999 Ernennung zum außerplan-

mäßigen Professor
• 2000 Hauptredner der Harvard So-

ciety of Orthodontics
• 2002 Ruf an Lehrstuhl für KFO der

Universität Halle-Wittenberg
• seit 15.12.2003 Direktor der Poli-

klinik für KFO der Universität Halle-
Wittenberg
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